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Gebäudesanierung zwecks Reduzierung des Energie-
verbrauchs innerhalb der Landeshauptstadt Düssel-
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1. Zuwendungszweck

Private Haushalte sind für fast 25 Prozent des Energieverbrau-
ches in Düsseldorf verantwortlich. Ziel des Programms ist 
es, mit den verfügbaren städtischen Mitteln möglichst große 
Klimaschutz-Effekte zu erreichen sowie einen Anstoß für 
wesentliche eigene Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt zur Durchführung wünschenswerter Maßnah-
men im Sinne des Klimaschutzes zu geben. 

Daher fördert die Landeshauptstadt Düsseldorf Maßnahmen 
innerhalb des Stadtgebietes in bauaufsichtlich genehmigten 
bzw. bestehenden privaten Wohngebäuden, die geeignet sind 
im Vergleich zu dem bisherigen Status quo, Energie einzu-
sparen und/oder die Energieeffizienz zu optimieren. 

Durch das Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen in 
Düsseldorf “ werden Investitionsanreize hervorgerufen dahin-
gehend, private Gebäude durch Maßnahmen zu sanieren, die 
in ihrem Ergebnis die Kohlendioxid-Emissionen in Düsseldorf 
in den nächsten Jahren senken werden. 

2. Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind 
n Thermografiegutachten von Wohngebäuden zur  

Einschätzung des Wärmeverlustes an der Außenhülle; 
n Wärmedämmung von Wänden, Dächern, Flachdächern, 

oberste Geschoss- und Kellerdecken; 
n energetische Sanierung von Flachdächern in Kombination mit 

der Einrichtung einer Dachbegrünung; 
n Verbesserung der Wärmedämmung schlecht sanierter Häuser; 
n Austausch von schlecht isolierenden Fenstern; 
n Passivhäuser zu Wohnzwecken; 
n Kraft-Wärme-Kopplung (KWK); 
n Optimierung von Heizungen im Bestand: hydraulischer 

Abgleich, Austausch von Heizungsumwälzpumpen, Austausch 
von Thermostatventilen; 

n Thermische Solaranlagen (Warmwasserbereitung, Heizungs-
unterstützung); 

n Holzpellet-Feuerung für Zentralheizung- und KWK Anlagen 
mit Feinstaubfilter; 

n innovative Sondermaßnahmen;
n Anschluss an die Fernwärme;
n Lüftungsanlagen.

3. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind Eigentümer (natürliche und juristische 
Personen des privaten Rechts sowie Eigentümergemeinschaf-
ten) von Gebäuden sowie auch Betreiber von Heizungsanlagen 
(z. B. Dienstleistungsunternehmen im Energiebereich oder 
Wärmelieferanten/Contractoren) deren Grundstücke bzw.  
Heizungsanlagen innerhalb des Stadtgebietes Düsseldorf liegen. 

Antragsberechtigt sind ferner alle gemeinnützigen Organisati-
onsformen einschließlich Kirchen (i.S.v. §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), 
die Eigentümer der zu sanierenden Wohngebäude sind. Der 
Nachweis der Gemeinnützigkeit hat durch eine entsprechen-
de Bestätigung über die Freistellung der Körperschaftssteuer 
durch das Finanzamt zu erfolgen.

Eine schriftliche Einverständniserklärung der Gebäudeeigen-
tümer über die Durchführung der beantragten Maßnahme ist 
vorzulegen, wenn der Antragsteller nicht gleichzeitig Eigen-
tümer des Gebäudes ist. 

Die Antragstellung durch einen Bauträger ist möglich. 

4. Gegenstand der Förderung

Der Antrag1 auf Fördermittel muss mit denen unter Punkt 5 
aufgelisteten Anlagen zu den einzelnen Fördertatbeständen 
beim Umweltamt Düsseldorf eingereicht werden. Der Antrag 
wird abgelehnt, wenn auch nach der entsprechenden Auf-
forderung durch das Umweltamt der Stadt Düsseldorf die 
notwendigen Anlagen nicht fristgerecht nachgereicht wurden. 

Der Antragsteller erhält nach Eingang der vollständigen Un-
terlagen und Prüfung der Förderfähigkeit seines Antrages vom 
Umweltamt Düsseldorf ein Schreiben, mit dem der Antrags-
eingang bestätigt und ihm eine Fördernummer mitgeteilt wird. 

Vor Einsendung von Anträgen auf Förderung von Passivhäu-
sern, Kraft-Wärme-Kopplung und anderen kostenintensiven 
Sondermaßnahmen, wie z.B. Holzpelletheizungen ist ein 
telefonisches Vorgespräch mit dem Umweltamt Düsseldorf 
erforderlich. 

1 www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen

http://www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen
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http://www.bundesrecht.juris.de
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6. Vorhabensbeginn

Die Maßnahmen dürfen erst nach erfolgter Antragstellung und 
nach Zustellung der Fördernummer in Auftrag gegeben oder 
begonnen werden. 

Maßnahmen, die bereits vor erfolgter Antragstellung und  
Zustellung der Fördernummer (=registrierter Eingang, 
Prüfung und Feststellung der Förderfähigkeit beim Umwelt-
amt Düsseldorf) in Auftrag gegeben oder begonnen wurden, 
werden nicht gefördert. Ausgenommen hiervon sind Thermo-
grafiegutachten (siehe Punkt 5.1). Diese können ausnahmswei-
se nach Abschluss des Vorhabens, jedoch spätestens 6 Monate 
nach Erstellung der Thermogramme beantragt und gefördert 
werden.

Im Ausnahmefall kann auf Antrag vorzeitig mit der Maß- 
nahme begonnen werden.

Die Planung, Beratung und Bearbeitung des Baugenehmi-
gungsantrags, von Bodenuntersuchungen und Grunderwerb 
gelten dabei nicht als Beginn der Maßnahme. 

7. Bewilligung und Auszahlung sowie   
 Ausschlussfrist

Maßgebend für die Höhe der Zuschüsse sind die Angaben 
in den technischen Beschreibungen sowie in den Kostenvor-
anschlägen und in der Abschlussrechnung. Bei nicht nach-
vollziehbaren Abweichungen der Abschlussrechnung vom 
Kostenvoranschlag, erfolgt eine erneute Überprüfung der 
Antragsunterlagen. Im Ergebnis kann dieses zu einer veränder-
ten Förderhöhe führen. 

Die Bestimmung der Förderhöhe wird erst nach dem voll-
ständigen Abschluss der Arbeiten vorgenommen. Über den 
Zuschuss wird ein förmlicher Bewilligungsbescheid erteilt.

Nach dem vollständigen Abschluss der Arbeiten ist das For-
mular zur Beantragung der Auszahlung mit einer Kopie der 
Rechnung und den im Einzelnen geforderten Bestätigungen 
über die Einhaltung der Anforderungen beim Umweltamt der 
Stadt Düsseldorf einzureichen. Aus der Rechnung muss das 
Datum der Auftragserteilung, sowie der Ausführungszeitraum 
erkennbar sein.

Nach Prüfung der Maßnahme, ob diese entsprechend den 
Anforderungen dieser Richtlinie und den ggf. im Einzelfall 
festgelegten technischen Vorgaben durchgeführt wurde, wird 
der Förderbetrag bewilligt und ausbezahlt.

Die mit diesen Zuschüssen gedeckten Kosten dürfen nicht 
mietwirksam umgelegt werden.

Die Förderung aus dem Förderprogramm „Klimafreundliches 
Wohnen in Düsseldorf “ ist auf maximal 50% der Gesamtkos-
ten einer Maßnahme begrenzt. Bei gemischt genutzten Objek-
ten können nur die Kosten berücksichtigt werden, die sich auf 
den wohnwirtschaftlich genutzten Teil des Objektes beziehen. 
(Ausnahme: Förderung von Umwälzpumpen).

Eine Kumulierbarkeit mit anderen Förder- und Zuschusspro-
grammen ist möglich, sofern dadurch nicht 50% der Gesamt-
kosten überschritten werden.

Die Abruffrist der Fördermittel beträgt 18 Monate nach Zu-
teilung der Fördermittel. Danach ist der Anspruch ausge-
schlossen. 



http://www.bundesrecht.juris.de


mailto:klimafreundlich-wohnen@duesseldorf.de
http://www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen
http://www.saga-duesseldorf.de
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